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FTSCHUTZ FUR ALLE
Sonderbildbericht

aus den ersten schweizerischen

Instruktionskursen für passiven

Luftschutz in Wimmis

von K. Egli
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Horchgerät, das jetzt in der Armee neu eingeführt wurde. In der Kriegszeit sind alle wichtigsten Beobadhtungsposten mit dem Apparat ausgerüstet. Er ermöglicht es, Motorengeräusch auf 150
bis 200 Kilometer Distanz wahrzunehmen und so das Herannahen feindlicher Flieger festzustellen, lange bevor sie sichtbar sind. Der Beobachtungsposten meldet sofort seine Wahrnehmung an
die Alarmposten weiter, diese setzen die Sirenen in Tätigkeit, und die Bevölkerung weiß, daß sie sich in den Luftschutzraum begeben muß.

Eine Brandbombe hat in eine zu Versuchszwecken erbaute
Baracke eingeschlagen. Durch die offene Tür ist der ent-
standene Brandherd gut sichtbar. Die Brandbomben dienen
dazu, wichtige Gebäude im Feindesland in Brand zu stek-
ken. Sie enthalten als Brandmaterial in der Hauptsache
Elektron, einen Stoff, der unter sehr großer Hitze und
mächtiger Rauchentwicklung verbrennt und sehr rasch alles
entzündet, was in seinem Einflußbereich liegt.

Die Löschmannschaft dringt zum Brandherd vor, um die-
sen mit Sand zu löschen. Die Bekämpfung von Elektron-
brandherden darf niemals mit Wasser erfolgen, da dieses
in Verbindung mit Elektron die Feuerbildung nur noch
verstärkt. Die Löschmannschaft ist mit dem Sauerstoffgerät
ausgerüstet. Der Apparat, ein ähnliches Modell, wie es in
der Schweizer Armee eingeführt ist, wiegt 15 bis 20 Kilo
und behindert den Mann in keiner Weise bei der Arbeit.

In der vergangenen Herbstsession der Eidgenössichen Räte
ist die Vorlage des Bundesrates über den passiven Luft-

schütz der Zivilbevölkerung gutgeheißen worden. Wohl nicht
zuletzt im Hinblick auf die immer verworrener werdende all-
gemeine internationale Lage war mit den praktischen Arbeiten
für den passiven Luftschutz schon früher begonnen worden.

So wurden denn im Laufe des Spätsommers in Wimmis
vier aufeinanderfolgende Instruktionskurse durchgeführt, zu
welchen die Kantone jene Leute als Schüler abgeordnet hatten,
die in erster Linie dazu berufen sind, in den Kantonen
ihrerseits wieder die Ausbildung im passiven Luftschutz zu
übernehmen und zu leiten. Es waren dies vornehmlich — be-

dingt durch ihre berufsmäßige Vorbildung — Polizei- und
Feuerwehrbeamte, dann aber auch Sanitätsbeamte und Medi-
ziner, die hier durch berufene Fachleute in die Grundlagen
eines wirkungsvollen Luftschutzes eingeführt wurden. Aus
dem überaus reichlich bemessenen Lehrstoff seien hier nur
einige wichtige Punkte erwähnt: Bedeutung des Flugwesens
für Luftgefahr und Luftschutz, Kenntnis der chemischen

Kampfstoffe und ihre Wirkung auf den menschlichen Körper,
Behandlung von Gasvergiftungen und Einrichtung von sani-
tären Hilfsstellen, Anlage und Organisation von Luftschutz-
räumen, Kenntnis und Uebungen mit der Gasmaske und dem
Kreislaufgerät (Sauerstoffapparat), Versuche mit Brandbom-
ben und Bekämpfung von Brandgefahren u. a. m.

Namentlich diese letzteren Demonstrationen wirkten
äußerst lehrreich, zeigten sie doch schon im kleinen so recht
das Verhalten der Rettungs- und Löschmannschaften, wie es

bei einem richtigen Fliegerangriff vielleicht einmal nötig sein
wird. An Hand zahlreicher Versuche wurde hier gezeigt,
wie die durch Bombenwurf entstandenen Brandherde zu be-

kämpfen sind. — Ganz besonderes Augenmerk wurde in den
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Der Luftschutzraum. Zweck des Luftschutzraumes wird sein,
sowohl vor Bombengasen als auch vor Bombensplittern Schutz
zu bieten. Unser Bild gibt einen guten Uebcrblick, wie ein
solcher Luftschutzraum einzurichten ist. Er enthält Lagerstellen
für Kranke, Proviant, Eßgeschirr, Notapotheke, Nottoilette
und mancherlei andere Utensilien, die für den vielleicht
auf Stunden sich ausdehnenden Aufenthalt darin nötig sind.

Der Luftschutzraum von außen gesehen. Die
äußere Abdichtung der ftir Luftschutzräume
vorgesehenen Keller erfolgt entweder durch
starke Auflagen von Sand und Erdsäcken oder
durch einen mit Erde gefüllten Holzverschlag.
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Die Gasmaske. Sie ist das wichtigste Schutzmittel
gegen Gaseinwirkung fur den Einzelnen. Das in
der Schweizer Armee eingeführte Modell besitzt
hervorragende Qualitäten bezüglich Abdichtung
und Haltbarkeit, wenn die Maske richtig angepaßt
ist und gut sitzt. Das Aufsetzen der Maske soll nie-
mais allein, sondern immer paar- oder gruppen-
weise vorgenommen werden. Bei richtigem Sitz
der Maske wird ihrem Träger schon nach wenigen
Sekunden jedes Einatmen von Gas unmöglich sein.

Bild unten:
Die erste Hilfe für den Senfgas-Verseuchten. Er
wird unter peinlichster Vermeidung jeder direkten
Berührung in einem Schmierseifenbad entseucht.

Senfgas verflüchtigt sich nur sehr schwer. Es kann bei war-
mem Wetter in offenem Gelände zwei bis drei Tage, bei
kaltem Wetter zehn Tage und bei ganz großer Kälte sogar
über einen Monat wirksam bleiben. Senfgasverseuchtes
Gelände muß daher raschestens entseucht werden, und
zwar geschieht das von aen mit Ypérfteanzûgen ausgerü-

juifle ' * —* «
geschieht das von

steten Patrouillen mittels Chlorkalk oder Chlorkalklösung.

Rettungsmannschaft beim Transport eines Senfgas-Verseuchten. Von
den verschiedenen Kriegsgasen ist das Senfgas oder Ypérite eines der
schlimmsten. Es greift die ungeschützte Haut selbst durch die gewöhn-
liehe Kleidung oder Uniform an. Deshalb tragen die Rettungsmann-
schaffen einen besondern Ypériteanzug aus gummiertem Stoff, der
diesen blasenziehenden Gasen keinen Zutritt zur Haut freiläßt.

Kursen auch der richtigen Handhabung der Gasmaske
und — speziell bei den Feuerwehrgruppen — des

Kreislaufgerätes geschenkt. In der einmal mit Tränen-
gas, ein anderesmal mit Phosgengas gefüllten Gaszelle
konnten sich die Kursteilnehmer unter dem Schutze
der Gasmasken ohne jede Behinderung beliebig auf-
halten; es war das Gefühl absoluter Sicherheit überall
vorhanden. Gerade bei der Gasmaske ist das unbe-
dingte Zutrauen von grundlegender Bedeutung, und
es muß hier gesagt sein, daß gerade die schweizerische
Gasmaske dank ihrer hervorragenden Qualitäten be-
züglich Abdichtung und Filter wohl zu dem besten ge-
hört, was es überhaupt gibt.

Nachdem jetzt die Vorlage in den Eidgenössischen
Räten verabschiedet ist, werden in kurzem in den Kan-
tonen ähnliche Instruktionskurse zur Durchführung
gelangen, denn es gilt, den Luftschutz innert kürzester
Frist auf breiteste Basis zu stellen. Allein der Kanton
Zürich wird mindestens 900 für die Aufgaben des Luft-
Schutzes gründlich instruierte Personen benötigen, der
Kanton Bern deren 500 usw. Was es aber von der All-
gemeinheit und jedèm einzelnen braucht, das ist Ver-
trauen, restloses Vertrauen sogar und Abkehr von je-
dem Skeptizismus. Kann es doch als bewiesen gelten,
daß mit verhältsnismäßig einfachen Vorkehrungen und
Mitteln ein wirkungsvoller Schutz der Zivilbevölke-
rung sehr wohl möglich, wenn alle Hand dazu bieten.
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